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Satzung zur Festsetzung der Grundsteuer-Hebesätze 
der Gemeinde Everswinkel 

(Grundsteuer-Hebesätze-Satzung) 
 

in der Urfassung vom 20.12.2024 
 
 
 

§ 1  
Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer 

 
Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B werden für das Haushaltsjahr 2025 wie 
folgt festgesetzt: 
 
 
1. für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) 
 

257 v. H. 
 
2.  sonstige Grundstücke (Grundsteuer B) 
 

628 v. H. 
 
 
 

§ 2 *) 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft. 
 
*) Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten der Satzung in der Urfassung vom  20.12.2024.  Das Inkrafttreten von 

Änderungen kann dem Vorblatt entnommen werden. 

 


